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Folge:   04 Datum:      Juni 2018 
 

Y O G A       A N G E B O T 
 
 

GRATIS Schnupperstunde! 
 

Wann: Dienstag,  7. August 2018 um 17:00 Uhr  
Wo: Treffpunkt: Gemeindevorplatz  
 (Bei Schönwetter Yoga am Fußballplatz, ansonsten im Gemeindesaal) 
Mitzubringen: Matte, Bequeme Kleidung und Turnschuhe 
 

 
Yogakurs: (5 Abende) 
 
Ab Dienstag,  18. September 2018  um 19:00 Uhr 
 
Kosten: €  50,00 
 
Gemeindesaal Oberpilsbach  
 
Mindestteilnehmerzahl:   8 – 10 Personen 
Trainerin: Monika Aigner 
 
 Anmeldungen unter 07672-72240-2 
 

 
Yoga ist eine der ältesten Lehren über die Harmonie von 
Körper, Geist und Seele. Wir betrachten den Körper als 
Ausgangspunkt jeder Erkenntnis, denn er ist der Ort der 
Erfahrung, mit seinen Sinnen erfahren wir die Welt, mit 
seinen Füssen bewegen wir uns durchs Leben.  
 
In den Übungsstunden bringen wir unsere geistig- 
seelischen Bewegungen zur Ruhe und versuchen dabei, 
den ganzheitlichen Weg des Yoga zu gehen.  
 
Der Yogaunterricht ist so angelegt, dass jede/jeder 
mitmachen kann, mit oder ohne Vorkenntnisse. 

 



 
 
 

 Gemeindeamt in den Sommermonaten 
 
 Wir bitten um Verständnis, wenn das Gemeindeamt in den Sommermonaten  
 nachmittags nicht immer besetzt ist! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

HECKENSCHNITT  
 

Was unbedingt beachtet werden muss! 
 
Um Gehsteige und Fahrbahnen sicher benutzen zu können, müssen diese in ihrer 
gesamten Breite frei von überhängendem Bewuchs aus Privatgrundstücken sein. 
Hecken und Sträucher sind bis an die Grundgrenze zurück zu schneiden.  
 
SEHR WICHTIG! 
 
Für sämtliche Unfälle, die sich aufgrund eines mangelnden Pflanzenrückschnitts 
ereignen, haftet der Liegenschaftseigentümer! 
 
Was Sie wissen sollten: 
In den Straßenraum (Gehsteige, Fahrbahnen) ragendes Grün und Geäst muss 
geschnitten werden 
 
Regel: Grundgrenze ist Schnittgrenze 
 
 Die Sicht auf den Straßenverlauf darf im Kurven- und Kreuzungsbereich usw. weder von 
       Laub oder Blattwerk beeinträchtigt werden.  
 
 Auf Grund rechtlicher Vorschriften ist der Luftraum oberhalb einer Straße (= Lichtraumprofil) 
      unbedingt freizuhalten. Dieses Lichtraumprofil umfasst das öffentliche Gut bis zu einer Höhe 
      (senkrecht) von 4,5 m. 
 
 Bei Hecken-Neupflanzung ist auf genügend Abstand zum Straßenraum zu achten! 

 
IN IHREM EIGENEN INTERESSE! 
 
Schneiden Sie die Bäume, Sträucher und Hecken rechtzeitig zurück. Geschieht dies 
nicht, sehen die gesetzlichen Bestimmungen die Einleitung von Strafverfahren vor 
 

 



 

DIE   PILSBACHER   JUGEND   IST  

 HERZLICH   ZUR   TEILNAHME   EINGELADEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wanderung  am Samstag 

 Treffpunkt: 15:00 Uhr / Bucherhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


